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1 Einleitung 

Die NEXT2SUN PROJEKT GMBH, Dillingen, plant den Bau eines Agri-Solarparks 

im Bereich der Gemeinde Nonnweiler-Schwarzenbach (Abbildung 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Abb. 1:  Lageplan 
 

Hierzu wurde im Rahmen des vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 

vorbereitend zur weiteren Planung des Agri-Solarparks die Artengruppen der 

(Brut-)Vögel, Reptilien und Tagfalter (incl. planungsrelevanter tagaktiver Nacht-

falter [hier: Zielarten Spanische Flagge und Nachtkerzenschwärmer] erfasst so-

wie die einschlägigen artenschutzrechtlichen Belange gemäß § 44 BNatSchG 

und Maßnahmenerfordernisse erarbeitet.  
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2 Gesetzliche Grundlage 

Artenschutzrechtliche Aspekte im Rahmen einer Planung leiten sich aus dem 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ab. Hierbei ist zu prüfen, ob die im § 44 

BNatSchG genannten Verbotstatbestände ausgelöst werden können.  
 
Entscheidend zur Beurteilung sind Art. 5 der EU-Vogelschutzrichtlinie (VSchRL) 

sowie Art. 12 der FFH-Richtlinie (FFH-RL), in dem die direkten Artenschutz-

regelungen dargelegt werden. Die weitere Umsetzung in nationales Recht er-

folgt in Deutschland schließlich durch den § 44 BNatSchG.  

 

Demnach ist es nach § 44 (1) BNatSchG u.a. verboten (Zugriffsverbote),  
 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, 

sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche 

Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 

der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-

wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte 

zu beschädigen oder zu zerstören. 
 
Im Rahmen des Bauablaufs sind die Zugriffsverbote nach § 44 (1) BNatSchG 

strikt zu berücksichtigen. Die Eingriffe dürfen zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes von heimischen europäischen Vogelarten und Anhang IV-

Arten der FFH-Richtlinie führen, keine Individuen dieser Arten töten oder ver-

letzen, deren lokale Population nicht erheblich stören und keine diesbezüglich 

geschützten Lebensstätten zerstören. Zum Ablauf des strengen Artenschutzes 

siehe Abbildung 2. 

 

Sind gemäß § 44 (5) BNatSchG in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG auf-

geführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in 

einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein 

Verstoß gegen 
 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, 

wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- 
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und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant er-

höht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich aner-

kannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 
 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Ent-

nahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 

Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen 

einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder 

Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder 

Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 

werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 
 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funk-

tion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festge-

legt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe 

b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 ent-

sprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Hand-

lungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die 

Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

 

Im Wesentlichen handelt es sich somit um drei Verbotstatbestände, die wie fol-

gend dargestellt vereinfacht ausgedrückt werden als: 
 

• Tötungsverbot (sowie Fangen, Zerstörung und Beschädigung einschl. 

aller Entwicklungsstadien) 

• Störungsverbot zu bestimmten Zeiten (nur erhebliche Störungen) 

• Beeinträchtigungsverbot von Lebensstätten (Fortpflanzungs-, Nist- und 

Ruhestätten im erweiterten Sinne) 

 

Verbleiben trotz aller Maßnahmen weiterhin Verbotstatbestände nach § 44 (1) in 

Verbindung mit Absatz 5 BNatSchG hinsichtlich der europarechtlich geschützten 

Arten oder können diese nicht ausgeschlossen werden, so sind für eine Zulas-

sung des Vorhabens die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 (7) BNatSchG zu 

erfüllen. 

 

Als Ausnahmevoraussetzung für ein Vorhaben wäre dann diesbezüglich gemäß 

§ 45 (7) BNatSchG nachzuweisen, dass 
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• zwingende Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses vorliegen 

(einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art), 

• zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigun-

gen der relevanten Arten führen, nicht gegeben sind, 

• keine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes der Popula-

tion einer Art zu erwarten ist bzw. bei derzeitig schlechtem Erhaltungs-

zustand eine Verbesserung nicht behindert wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2:  Schema der artenschutzrechtlichen Prüfung (Quelle: KRATSCH et al. 2011). 

 



  
 

                                                                        Agri-Solarpark Nonnweiler- Schwarzenbach 
                                                                                                                        
 

 

 
  6 

 

3 Methodik 

3.1 Brutvögel 

Zur Erfassung der Brutvögel wurden im Untersuchungsgebiet 6 Begehungen 

durchgeführt. Die Vögel wurden flächendeckend im Zeitraum März bis Ende Juli 

nach der Methode der Revierkartierung (vgl. SÜDBECK et al. 2005) erfasst. Ein 

singendes Männchen bedeutet jedoch noch nicht, dass tatsächlich eine Brut 

stattfindet. Es könnte sich etwa noch auf dem Durchzug befinden oder als 

Nahrungsgast in das Untersuchungsgebiet eingeflogen sein.  
 
 

Um neben eindeutigen Brutnachweisen (z.B. fütternde Altvögel) als Bruthinweis 

zu gelten, muss standardmäßig ein Männchen daher mindestens zweimal im 

gleichen Bereich im Abstand von mindestens einer Woche ein revieranzeigen-

des Verhalten zeigen. Durchzügler und Nahrungsgäste werden so im Rahmen 

der Brutvogelkartierung mitberücksichtigt. 
 

Die Begehungen wurden durchgeführt am: 16. März, 15. April, 06. Mai, 13. Juni 

06. Juli sowie 07. August 2023. 

 

 

3.2 Reptilien 

Zur Überprüfung der Reptilien und um die Funktion artspezifisch genutzter Flä-

chen (Sonnen-, Ruhe-, Überwinterungsplatz, Fortpflanzungs-, Paarungs- oder 

Jagdhabitat) zu erhellen, wurden 5 Begehungen im Zeitraum April/Mai – 

August/September durchgeführt. Die Begehungen wurden witterungsabhängig 

tageszeitlich entsprechend den Aktivitätsphasen der Reptilien angepasst. 

 

Als den feldherpetologischen Standards entsprechende Methodik wurde eine 

Kombination aus Sichtbeobachtung durch intensive Absuche geeigneter Gelän-

destrukturen im Untersuchungsraum sowie Nachsuche von Versteckmöglich-

keiten (z.B. Umdrehen von besonnten Steinen, Brettern, Matten) angewandt 

sowie zusätzlich künstliche Verstecke ausgebracht, bei denen im Laufe des Un-

tersuchungszeitraums regelmäßige Kontrollen durchgeführt wurden. Daneben 

wurden Hinweise, wie Funde von Häutungshüllen etc., mitberücksichtigt und 

analysiert. 

 

Die Begehungen wurden durchgeführt am: 15. April, 27. Mai, 24. Juni, 06. Juli 

sowie 07. August 2023. 
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3.3 Tagfalter 

Um die Tagfalter (v.a. Zielarten Großer Feuerfalter, Wiesenknopf-Ameisenbläu-

linge) ebenso wie das Standort- und Nutzungsspektrum der Arten zu 

überprüfen, wurden 6 Begehungen im Zeitraum April – August durchgeführt. 

Hierzu wurden als Methode parallel Sichtbeobachtungen sowie Kescherfang zur 

Nachbestim-mung nicht direkt bestimmbarer Individuen und Eisuche 

angewandt. 

 

Die Begehungen wurden durchgeführt am: 15. April, 06. Mai, 27. Mai, 13. Juni 

06. Juli sowie 07. August 2023. 

 

 

3.4 Nachtfalter (Zielarten) 

Um den Nachtkerzenschwärmer (syn. auch Kleiner Oleanderschwärmer) als 

planungsrelevante tagaktive Zielart unter den Nachtfaltern ebenso wie das 

Standort- und Nutzungsspektrum der Art zu überprüfen, wurden die Raupen der 

Art speziell an deren Fraßpflanzen nachgesucht. Ein höherer Kontrollerfolg auf-

grund stärkerer Aktivität ist günstigerweise kurz vor deren Verpuppung am er-

folgreichsten. Die Erscheinungszeit der Raupen ist stark von der Witterung ab-

hängig und variiert im Zeitraum Juni bis Ende August, zumeist aber erfolgen 

Nachweise zwischen Mitte Juni und Ende Juli.  

 

Die FFH Anhang II-Arten, welche nicht gleichzeitig im Anhang IV der FFH-

Richtlinie aufgeführt sind, sind europarechtlich nicht streng geschützt und müs-

sen somit nach der Auslegung des BNatSchG eigentlich nicht in der arten-

schutzrechtlichen Prüfung berücksichtigt werden. Nach dem Umweltschadens-

gesetz kann aber ein Umweltschaden auch bei FFH Anhang II-Arten eintreten. 

Daher wurde empfohlen, auch die potenziell relevanten FFH Anhang II-Arten 

(hier: Spanische Flagge) zu erheben und in der saP zu dokumentieren. 

 

Die planungsrelevante Nachtfalterart Spanische Flagge kann speziell auch tags-

über als Imago von etwa Mitte Juli bis Ende August an ihren Saugpflanzen 

nachgewiesen werden. Ergänzend erfolgte neben vorgenannter Suche von Ima-

gines ggf. eine Ei- sowie Raupensuche an diesbezüglich geeigneten Eiablage- 

und Raupenfraßpflanzen. 

 

Die Begehungen wurden durchgeführt am: 24. Juni, 16. Juli, 07. August sowie 

23. August 2023. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Brutvögel 

Es wurden im Betrachtungsraum einschl. näherem Umfeld insgesamt 43 

Vogelarten nachgewiesen. 16 Arten sind als Nahrungsgäste zu betrachten und 

7 Arten wurden auf den Durchzug festgestellt. Als Brutvögel im Raum sind 

letztlich insgesamt 24 Arten zu werten (Tabelle 1). 

 

Tab. 1:  Artenliste inkl. Angaben zu Status, Gefährdung und Schutz. 

Rote Liste 
Art Status  

SL D E 
SPEC 

VSch 
RL 

Anh.I  

BArt 
SchV 
Anl. 1  
Spalte  

EG- 
VO 

Anh. 

Graureiher 
Ardea cinerea NG - - LC - - - - 

Rotmilan  
Milvus milvus NG/DZ - - NT 2 X - A 

Habicht 
Accipiter gentilis NG - - LC - - - A 

Mäusebussard 
Buteo buteo NG/DZ - - LC - - - A 

Turmfalke 
Falco tinnunculus NG - - LC 3 - - A 

Wachtel 
Coturnix coturnix B7 2 V LC - - - - 

Jagdfasan 
Phasianus colchicus B7 n.b. n.b. LC - - - - 

Straßentaube 
Columba livia f. domestica NG n.b. n.b. LC - - - - 

Ringeltaube 
Columba palumbus NG - - LC E - - - 

Waldkauz 
Strix aluco NG - - LC E - - A 

Mauersegler 
Apus apus NG - - LC - - - - 

Grünspecht  
Picus viridis NG - - LC 2 - 3 - 

Buntspecht  
Dendrocopos major B7 - - LC - - - - 

Feldlerche 
Alauda arvensis B4 V 3 LC 3 - - - 

Rauchschwalbe 
Hirundo rustica NG/DZ 3 V LC 3 - - - 

Mehlschwalbe 
Delichon urbica NG/DZ 3 3 LC 3 - - - 

Bachstelze 
Motacilla alba A1 - - LC - - - - 

Zaunkönig 
Troglodytes troglodytes B4 - - LC - - - - 

Heckenbraunelle 
Prunella modularis B4 - - LC E - - - 

Fortsetzung nächste Seite 
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Fortsetzung der Tabelle 

Rote Liste 
Art Status  

SL D E 
SPEC 

VSch 
RL 

Anh.I  

BArt 
SchV 
Anl. 1  
Spalte  

EG- 
VO 

Anh. 

Rotkehlchen 
Erithacus rubecula B4 - - LC E - - - 

Amsel 
Turdus merula B4 - - LC E - - - 

Wacholderdrossel 
Turdus pilaris NG V - LC (EW.) - - - 

Singdrossel 
Turdus philomelos B4 - - LC E - - - 

Dorngrasmücke 
Sylvia communis B4 - - LC E - - - 

Mönchsgrasmücke 
Sylvia atricapilla B4 - - LC E - - - 

Zilpzalp 
Phylloscopus collybita B4 - - LC - - - - 

Fitis 
Phylloscopus trochilus B4 - - LC - - - - 

Schwanzmeise 
Aegithalos caudatus DZ - - LC - - - - 

Sumpfmeise 
Parus palustris  B4 - - LC 3 - - - 

Blaumeise 
Parus caeruleus B4 - - LC E - - - 

Kohlmeise 
Parus major B4 - - LC - - - - 

Kleiber 
Sitta europaea B7 - - LC - - - - 

Gartenbaumläufer 
Certhia brachydactyla B4 - - LC E - - - 

Eichelhäher 
Garrulus glandarius NG - - LC - - - - 

Elster 
Pica pica NG - - LC - - - - 

Rabenkrähe 
Corvus corone NG - - LC - - - - 

Kolkrabe 
Corvus corax DZ - - LC - - - - 

Star 
Sturnus vulgaris C13 - 3 LC 3 - - - 

Buchfink 
Fringilla coelebs B4 - - LC E - - - 

Grünfink 
Carduelis chloris B4 - - LC E - - - 

Stieglitz 
Carduelis carduelis B4 - - LC - - - - 

Kernbeißer 
Coccothraustes coccothraustes DZ - - LC - - - - 

Goldammer  
Emberiza citrinella B4 - - LC E - - - 

                                                                             Legende zu den Tabellen siehe Anhang. 
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Alle heimischen europäischen Vogelarten sind gemäß § 44 BNatSchG vom 

Grundsatz her wie europäisch streng geschützte Arten zu behandeln. Hinsicht-

lich der artenschutzrechtlichen Belange sind dabei – unter grundsätzlicher Be-

achtung des § 44 Abs. 1 Ziff. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) – vorrangig die wert-

gebenden, rückläufigen oder seltenen Vogelarten (Rote Liste, Vogelschutz-

richtlinie, Bundesartenschutzverordnung, EG-Verordnung) zu berücksichtigen.  

 

Als konkret wertgebende Brutvogelarten im Betrachtungsraum treten somit die 

Wachtel, Feldlerche  sowie der Star  auf.  

 

Bei allen übrigen festgestellten Brutvogelarten handelt es sich um anpassungs-

fähige, ubiquitäre und somit häufigere Arten, bei denen – unter grundsätzlicher 

Berücksichtigung des § 44 Abs. 1 Ziff. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) – bereits im 

Vorfeld davon ausgegangen werden kann, dass keine weitere erhebliche Beein-

trächtigung i.S.d. § 44 BNatSchG besteht. Die ökologische Funktion ihrer Le-

bensstätten (v.a. Fortpflanzungsstätten) bleibt im Umfeld des Vorhabens insge-

samt betrachtet weiter gewahrt. Dies trifft auch auf die im Betrachtungsraum 

festgestellten Nahrungsgäste und Durchzügler zu. Letztgenannte Gruppe der 

Avifauna kann jederzeit im Umfeld ausweichen. Diesbezüglich wurde der Rot-
milan  als planungsrelevante Art (VSchRL Anhang I) nur sporadisch an lediglich 

zwei Begehungsterminen (06. Mai, 13. Juni 2023) unmittelbar im Vorhabensbe-

reich Nahrung suchend beobachtet. Eine erhebliche Beeinträchtigung der fest-

gestellten Nahrungsgäste und Durchzügler besteht somit grundsätzlich nicht.  

 

4.2 Reptilien 

Es wurden insgesamt lediglich 2 Reptilienarten im Untersuchungsgebiet erfasst. 

Alle heimischen Reptilienarten gelten gemäß § 44 BNatSchG als zumindest 

besonders geschützt. Gemäß § 44 BNatSchG (Anhang IV der FFH-Richtlinie) 

europäisch streng geschützte Arten traten nicht in Erscheinung (Tabelle 2). 
 
Tab. 2:  Artenliste inkl. Angaben zu Gefährdung und Schutz.         

Rote Liste FFH- BArt 
SchV 

BNat 
SchG Art 

SL D Anhang  Anl. 1 
Spalte 

b s 

Waldeidechse 
Zootoca vivipara 3 V - 2 x - 

Blindschleiche 
Anguis fragilis - - - 2 x - 

                                              Legende zu den Tabellen siehe Anhang. 
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4.3 Tagfalter 

Es wurden im Untersuchungsraum insgesamt 45 Tagfalterarten ermittelt. Ge-

mäß § 44 BNatSchG europäisch streng geschützte Arten (Großer Feuerfalter, 

Ameisenbläulinge) wurden nicht festgestellt. Der Brombeer-Perlmutterfalter ist 

national streng geschützt (BArtSchV Anl. I Sp. 3) (Tabelle 3). 

 

Tab. 3:  Artenliste inkl. Angaben zu Gefährdung und Schutz. 

Rote Liste FFH- BArt 
SchV 

BNat 
SchG Art 

SL    D Anh. Anl. 1 
Spalte 

b s 

Roter Puzzlefalter 
Spialia sertorius - - - - - - 

Malven-Dickkopffalter 
Carcharodus alceae - - - 2 x - 

Dunkler Dickkopffalter 
Erynnis tages V - - - - - 

Gelbfleckiger Dickkopffalter 
Carterocephalus palaemon - - - - - - 

Schwarzkolbiger Braundickkopffalter 
Thymelicus lineola - - - - - - 

Braunkolbiger Braundickkopffalter 
Thymelicus sylvestris - - - - - - 

Großer Braundickkopffalter 
Ochlodes sylvanus - - - - - - 

Schwalbenschwanz 
Papilio machaon V - - 2 x - 

Leguminosen-, Schmalflügel-Weißling 
Leptidea sinapis, juvernica - D - - - - 

Weißklee-Gelbling 
Colias hyale - - - 2 x - 

Wander-Gelbling 
Colias crocea - - - - - - 

Zitronenfalter 
Gonepteryx rhamni - - - - - - 

Großer Kohlweißling 
Pieris brassicae - - - - - - 

Kleiner Kohlweißling 
Pieris rapae - - - - - - 

Grünader-Weißling 
Pieris napi - - - - - - 

Reseda-Weißling 
Pontia edusa - - - - - - 

Aurorafalter 
Anthocharis cardamines - - - - - - 

Großer Feuerfalter 
Lycaena dispar - 3 II + IV 2 x x 

Kleiner Feuerfalter 
Lycaena phlaeas - - - 2 x - 

Pflaumen-Zipfelfalter 
Satyrium pruni G - - - - - 

 
Fortsetzung nächste Seite 
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Fortsetzung der Tabelle 
 

Rote Liste FFH- BArt 
SchV 

BNat 
SchG Art 

RLP D Anh. Anl. 1 
Spalte 

b s 

Kleiner Schlehen-Zipfelfalter 
Satyrium acaciae - V - - - - 

Grüner Zipfelfalter 
Callophrys rubi V V - - - - 

Kurzschwänziger Bläuling 
Cupido argiades - V - - - - 

Faulbaum-Bläuling / Garten-Bläuling 
Celastrina argiolus - - - - - - 

Rotklee-Bläuling 
Cyaniris semiargus - - - 2 x - 

Hauhechel-Bläuling 
Polyommatus icarus - - - 2 x - 

Kaisermantel 
Argynnis paphia - - - 2 x - 

Wander-Perlmutterfalter 
Issoria lathonia - - - - - - 

Brombeer-Perlmutterfalter 
Brenthis daphne - D - 3 x x 

Admiral 
Vanessa atalanta - - - - - - 

Distelfalter 
Vanessa cardui - - - - - - 

Tagpfauenauge 
Aglais io - - - - - - 

C-Falter 
Nymphalis c-album - - - - - - 

Kleiner Fuchs 
Aglais urticae - - - - - - 

Landkärtchen 
Araschnia levana - - - - - - 

Wegerich-Scheckenfalter 
Melitaea cinxia V 3 - - - - 

Ehrenpreis-Scheckenfalter 
Melitaea aurelia - V - - - - 

Baldrian-Scheckenfalter 
Melitaea diamina V 3 - - - - 

Kleiner Schillerfalter 
Apatura ilia - V - 2 x - 

Waldbrettspiel 
Pararge aegeria - - - - - - 

Kleines Wiesenvögelchen 
Coenonympha pamphilus - - - 2 x - 

Schornsteinfeger 
Aphantopus hyperantus - - - - - - 

Großes Ochsenauge 
Maniola jurtina - - - - - - 

 
Fortsetzung nächste Seite 
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Fortsetzung der Tabelle 
 

Rote Liste FFH- BArt 
SchV 

BNat 
SchG Art 

RLP D Anh. Anl. 1 
Spalte 

b s 

Rotbraunes Ochsenauge 
Pyronia tithonus - - - - - - 

Schachbrettfalter 
Melanargis galathea - - - - - - 

                                                                                   Legende zu den Tabe llen siehe Anhang. 

4.4 Nachtfalter (Zielarten) 

Im Rahmen der Untersuchung wurde unter den tagaktiven Nachtfaltern keine 

der planungsrelevanten Zielarten (Spanische Flagge, Nachtkerzenschwärmer) 

nachgewiesen. 
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5 Artenschutzrechtliche Relevanz 

Es wurden keine gemäß § 44 BNatSchG europäisch streng geschützten Rep-

tilien und Falterarten (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) festgestellt. Der 

Brombeer-Perlmutterfalter ist national streng geschützt (BArtSchV Anl. I Sp. 3).  

 

Gemäß § 44 BNatSchG sind alle heimischen europäischen Vogelarten vom 

Grundsatz her wie europäisch streng geschützte Arten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie zu behandeln. Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Belange im 

Bezug auf die Gewährleistung eines weiterhin günstigen Erhaltungszustandes 

deren lokaler Populationen sind – unter grundsätzlicher Berücksichtigung des 

Tötungsverbotes – vorrangig die wertgebenden, rückläufigen oder seltenen 

Brutvogelarten (Rote Liste, Vogelschutzrichtlinie, Bundesartenschutzverord-

nung, EG-Verordnung) zu betrachten. 
 

Als konkret wertgebende Brutvogelarten im Betrachtungsraum treten somit die 

Wachtel, Feldlerche  sowie der Star  auf.  
 

Der Rotmilan  als planungsrelevanter Nahrungsgast (VSchRL Anhang I) trat 

diesbezüglich im Rahmen der Brutvogelkartierung nur sporadisch in Erschei-

nung. 

 

Bei allen übrigen festgestellten Arten handelt es sich um anpassungsfähige, ubi-

quitäre und somit häufigere Brutvogelarten bzw. Durchzügler oder Nahrungs-

gäste, bei denen eine erhebliche Beeinträchtigung ihrer lokalen Populationen 

durch das Vorhaben bereits im Vorfeld auszuschließen ist. Die ökologische 

Funktion bleibt für diese Arten aufgrund der strukturellen Ausstattung des 

weiteren Umfeldes gemäß § 44 (1) Satz 3 BNatSchG bzw. § 44 (5) BNatSchG 

insgesamt im räumlichen Zusammenhang gewahrt.  

 

Alle weiteren Arten(-gruppen) (z.B. besonders geschützte oder national streng 

geschützte Arten, Rote Liste-Arten) sind im Rahmen der Eingriffsregelung zu 

berücksichtigen. 
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6 Wirkprognose 

6.1 Baubedingte Auswirkungen 

Folgende baubedingte Auswirkungen sind zu erwarten: 

 

Durch 

• die Baufeldfreimachung des Vorhabensstandortes und anschließenden 

Bauarbeiten wird Lebensraum der festgestellten Arten zerstört. 

• die Bauarbeiten besteht die Gefahr, dass im Lebensraum auftretende 

Individuen verletzt werden oder gar zu Tode kommen. 

• Baufahrzeuge und den Einsatz von Baugerätschaften können infolge Er-

schütterungen Individuen im näheren Umfeld gestört werden. 
 

6.2 Anlagebedingte Auswirkungen 

Folgende anlagebedingte Auswirkungen sind zu erwarten: 

 

Durch 

• das Vorhaben wird ein dauerhafter Verlust von Lebensraum bedingt. 

 

6.3 Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen kommen weitergehend nicht zustande. 
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7 Betroffenheit von Verbotstatbeständen 

Im Rahmen der von dem Vorhaben ausgehenden Wirkungen sind die Zugriffs-

verbote nach § 44 (1) BNatSchG zu berücksichtigen. Die Eingriffe dürfen zu 

keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes von europäischen Vogelarten 

und Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie führen, keine Individuen derer töten 

oder verletzen, deren lokale Populationen nicht erheblich stören und keine dies-

bezüglich geschützten Lebensstätten zerstören.  

 

Es wurden keine gemäß § 44 BNatSchG europäisch streng geschützten Rep-

tilien und Falterarten (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) festgestellt. 

Damit ist im Weiteren die Artengruppe der Vögel zu betrachten. Als wertgeben-

de Brutvogelarten treten Wachtel, Feldlerche und Star auf.  

 

7.1 Verbotstatbestand der Tötung 

Nach § 44 Abs. 1 Ziff. 1 BNatSchG („Tötungsverbot“) sind alle Formen des Fan-

gens, Verletzens oder des Tötens sowie Eingriffe in Lebensräume und Zerstö-

rungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders geschützter Tierarten, 

die zur Tötung von Individuen (Alttiere, Jungtiere, Eier) führen können, verboten. 
 

„Das Tötungsverbot ist dabei individuenbezogen zu verstehen (vgl. BVerwG, 

Urt. v. 9.7.2008 – 9 A 14.07 -, BVerwG 131, 274). Die aktuelle Rechtsprechung 

konkretisiert, dass nicht nur ein aktives Tun, sondern auch das bewusste 

Zulassen des passiven Tötens eine verbotsbewehrte Handlung sein kann. Dies 

setzt u.a. voraus, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Tötung in „signifi-

kanter Weise“ erhöht wird. 

 

Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko besteht baubedingt grundsätzlich, wenn 

im Bereich von Reproduktionsstätten die beabsichtigten Arbeiten zur Brutzeit 

erfolgen. Es kommt dann zwangsläufig zur Tötung von Individuen einschließlich 

Eigelegen und Jungvögeln. 

 
Somit ist ohne vorhabensbezogene Maßnahmen ein baub edingt signifikant 
erhöhtes Tötungsrisiko i.S.d. § 44 Abs. 1 Ziff. 1 B NatSchG gegeben. 
 

7.2 Verbotstatbestand der Störung 

Nach § 44 Abs. 1 Ziff. 2 BNatSchG („Verbot erheblicher Störungen “) ist es 

verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-

schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören.  
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Danach verbieten sich Eingriffe, wenn erhebliche Beeinträchtigungen auf die 

Populationen der betroffenen Tierarten in ihren lokalen Beständen und ihrem 

Erhaltungszustand zu befürchten sind bzw. diese müssen durch Vermeidungs-

maßnahmen zur Stützung der lokalen Populationen abgewendet werden.  

 

Eine verbotsbewehrte erhebliche Störung liegt jedoch nur dann vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert. Eine Population ist ein Kollektiv von Individuen einer Art, die ge-

meinsame genetische Gruppenmerkmale aufweisen und folglich im Austausch 

zueinander stehen. Diese Austauschbeziehungen geben die Ausdehnung der 

lokalen Bezugsebene vor.  

 

Auch wenn Störungen nicht unbedingt die körperliche Unversehrtheit von ein-

zelnen Tieren direkt beeinträchtigen, so können sie sich doch indirekt nachteilig 

auf eine Art auswirken. Es sind jahreszeitlich abhängig spezifisch wirkende di-

rekte und indirekte Störungen gemäß § 44 Abs. 1 Ziff. 2 BNatSchG auf Indi-

viduen zu erwarten.  

 

Im „Guidance document“ wird dargelegt, dass die FFH-Richtlinie auf zwei Säu-

len fußt. Die „erste Säule” der Richtlinie betrifft die Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume und der Habitate von Arten (Anhang II), die „zweite Säule” den 

Artenschutz (Anhang IV). Für Anhang IV-Arten wurde bisher die Erheblichkeits-

schwelle nicht definiert. Bei den Anhang II-Arten liegt die Erheblichkeitsschwelle 

bei Arten mit kleinem Aktionsradius deutlich unter 5 % (siehe LAMBRECHT & 

TRAUTNER 2004). Diese Erheblichkeitsschwelle ist demnach auch für die An-

hang IV Arten sowie Artengruppe der Vögel anzunehmen. 

 

Bei den festgestellten Brutvogelarten handelt es sich bis auf Wachtel, Feldler-

che und Star um anpassungsfähige, ubiquitäre und somit häufigere Arten, bei 

denen bereits im Vorfeld davon auszugehen ist, dass deren lokale Populationen 

insgesamt betrachtet keiner erheblichen Störung i.S. des § 44 BNatSchG unter-

liegen.  

 

Somit ist bezüglich dieser allgemein häufigeren Art en der Verbotstatbe-
stand der erheblichen Störung i.S. des § 44 Abs. 1 Ziff. 2 BNatSchG nicht 
gegeben. Unter Betrachtung der bundesweiten Gefährdungseinst ufung 
unterliegen allerdings hier Wachtel, Feldlerche und  Star ohne vorhabens-
bezogene Maßnahmen einer erheblichen Störung.  
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7.3 Verbotstatbestand der Beeinträchtigung von Fort pflanzungs- 
und Ruhestätten 

Nach § 44 Abs. 1 Ziff. 3 BNatSchG („Verbot der Zerstörung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten“) ist die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten be-

sonders geschützter Tierarten ganzjährig untersagt, es sei denn, die ökologi-

sche Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang wird nicht beeinträchtigt bzw. kann durch vorgezogene funk-

tionserhaltende Ausgleichsmaßnahmen (sog. CEF-Maßnahmen [measures to 

ensure the continuous ecological functionality of breeding sites or resting pla-

ces]) weiterhin gewährleistet werden (vgl. § 44 Abs. 5 BNatSchG).   

 

Das Zerstörungsverbot nach § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG bezieht sich auf Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten von Tieren einer besonders geschützten Art. 

„Angesichts der Ziele der Richtlinie kann jedoch der Grund, weshalb die Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten streng geschützt werden müssen, darin liegen, 

dass sie für den Lebenszyklus der Tiere von entscheidender Bedeutung sind 

und sehr wichtige, zur Sicherung des Überlebens einer Art erforderliche Be-

standteile ihres Gesamthabitats darstellen. Ihr Schutz ist direkt mit dem Erhal-

tungszustand einer Art verknüpft. Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe d (Anm.: der 

FFH-Richtlinie) sollte deshalb so verstanden werden, dass er darauf abzielt, die 

ökologische Funktionalität von Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu sichern“ 

(GDU [2007] RN. 53). 
 
Zwar ist bei den ermittelten anpassungsfähigen, ubiquitären und somit häufige-

ren Arten eine relative Brutorttreue zum Habitat gegeben, die Arten bauen ihre 

Nester jedoch jedes Jahr neu oder wechseln ggf. bei entsprechender Verfügbar-

keit die Niststandorte, so dass eine besondere Brutplatztreue nicht besteht. Bei 

Verlust eines Brutplatzes und – wie im vorliegenden Falle – vorhandenem Ange-

bot in der Umgebung kann davon ausgegangen, dass die Arten auf angrenzen-

de Strukturen ausweichen.  

 

Insgesamt betrachtet wird diesbezüglich die ökologi sche Funktion der 
vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhes tätten für die allge-
mein häufigeren Arten aufgrund der strukturellen Au sstattung des weite-
ren Umfeldes im räumlichen Zusammenhang gewahrt. De r Verbotstatbe-
stand der Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten liegt 
nach § 44 Abs. 1 Ziff. 3 BNatSchG bezüglich der all gemein häufigeren 
Arten somit nicht vor. Für Wachtel, Feldlerche und Star wird weitergehend 
eine einzelartbezogene Betrachtung erforderlich.  Der Rotmilan trat im Rah-

men der Brutvogelkartierung nur sporadisch als planungsrelevanter Nahrungs-

gast (VSchRL Anhang I) in Erscheinung. 
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8 Vermeidungs-, Minimierungs-, Kompensationsmaßnahm en 

Bei den im Untersuchungsraum festgestellten Brutvogelarten handelt es sich 

überwiegend um anpassungsfähige, ubiquitäre und somit häufigere Arten, bei 

denen – unter grundsätzlicher Berücksichtigung des § 44 Abs. 1 Ziff. 1 

BNatSchG (Tötungsverbot) – bereits im Vorfeld davon ausgegangen werden 

kann, dass keine weitere erhebliche Beeinträchtigung i.S.d. § 44 BNatSchG 

besteht. Die ökologische Funktion ihrer Lebensstätten (v.a. Fortpflanzungsstät-

ten) bleibt im Umfeld des Vorhabens weiter gewahrt. 
 
Als konkret wertgebende Brutvogelarten im Betrachtungsraum treten Wachtel (1 

Revierpaar), Feldlerche (4 Revierpaare) und Star (2 Revierpaare) auf.  
 
Insgesamt betrachtet ist diesbezüglich hinsichtlich aller vorkommenden Arten 

grundsätzlich der Verbotstatbestand der Tötung (v.a. Eigelege, Nestlinge, Nest-

flüchter) infolge der baulichen Tätigkeiten strikt zu berücksichtigen.  

 

Um den Tatbestand der Tötung einschließlich des weitergehenden Tatbestan-

des erheblicher Störungen (§ 44 Abs. 1 Ziff. 2 BNatSchG) zu umgehen, sind als 

Vermeidungsmaßnahme der Baubeginn sowie die Bautätigkeiten an sich außer-

halb der Brut- und Nistzeiten der Vögel frühestens ab Mitte August bis Ende 

Februar eines Jahres umzusetzen. Der Bau während der Brut- und Nistzeit kann 

eingeleitet werden, so Vermeidungsmaßnahmen (z.B. Nestschutz) seitens und 

eine vorherige Baufreigabe durch einen ökologischen Baubegleiter erfolgt ist. 

 

Ist dies nicht möglich, ist die Fläche nach letzter potenzieller Brut (ab 15. Au-

gust) eines Jahres und deutlich vor Reviereinnahme bzw. Brutbeginn im März 

des darauffolgenden Jahres als Vergrämungsmaßnahme unwirtlich für eine 

neue Besiedlung herzurichten. Hierzu erfolgt eine bis zum Baubeginn boden-

nahe Mahd oder ein Mulchen der Vorhabensfläche. Ziel ist es, dass sich keine 

höhere Vegetation (Schutz) zur neuen Nestanlage insbesondere für Wachtel 

und Feldlerche vor Baubeginn mehr einstellt.  

 

Die Brutstätten der gehölzbrütenden Arten (hier: Star) bleiben außerhalb der 

Vorhabensflächen zur konkreten Bebauung weiterhin erhalten und werden von 

den Baumaßnahmen unter Einhaltung eines Mindestabstandes von 10 m zwi-

schen Solarpanel und Gehölzsaum  nicht berührt, sodass die vorhandenen Re-

viere bestehen bleiben können.  

 

Das Vorhabensgebiet wird sicherlich als Nahrungshabitat genutzt, wobei diese 

Eignung nach Abschluss der Baumaßnahmen während des Betriebs beibehal-

ten wird und durch gezielte Pflegemaßnahmen gefördert werden kann. Somit 
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kann der räumlich-funktionelle Zusammenhang des Bruthabitats für diese Arten 

und das Nahrungshabitat erhalten werden. Eine bauzeitliche Regelung als Ver-

meidungsmaßnahme ist für diese Gilde der gehölzbrütenden Arten nicht explizit 

nötig. Eine Störung der gehölzbrütenden Arten während der Brutzeit wird durch 

die Bauzeitenregelung für die Bodenbrüter im Huckepack-Verfahren vermieden. 
 

Während für die Gehölzbrüter essentielle Biotopstrukturen (Gehölze bzw. Ge-

büsche, Hecken, Bäume) und damit die ökologische Funktion im räumlichen 

Zusammenhang insgesamt betrachtet erhalten bleiben, entfällt für die Offen-

landarten Wachtel und Feldlerche aufgrund der Überbauung durch die Solar-

module der konkrete Lebensraum („Fortpflanzungsstätte“ i.S. § 44 BNatSchG). 
 

Extensiv genutztes Offenland im Bereich von PV-Freianlagen ist zusammen mit 

einer biologisch durchlässigen Zaunanlage ansonsten nach wie vor ein geeigne-

tes Brut- und Nahrungshabitat für die gehölzbewohnenden Brutvogelarten, was 

u.a. dazu führt, dass keine artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen für 

diese Arten erforderlich werden. So treten inmitten Solarparks u.a. die auch hier 

nachgewiesenen Arten als stete Brutvögel von Gehölzen auf (RAAB 2015). Auch 

können Modultische selbst u.U. sogar als Niststätten für bestimmte Kleinvögel 

(z.B. Bluthänfling) fungieren (TRÖLTZSCH 2013).  
 

Die Planung führt grundsätzlich zum vollständigen und dauerhaften Verlust der 

Lebensraumfunktionen der Flächen und ihrer Eignung als (Teil-)Habitat der je-

weiligen Vogelart (hier: Wachtel, Feldlerche), welche es zu kompensieren gilt.  
 

Flächen zur Kompensation sind noch nicht konkret bekannt. Grundsätzlich sol-

len in ackergeprägten Gebieten vorrangig Maßnahmen im Acker, in grünlandge-

prägten Gebieten vorrangig Maßnahmen im Grünland umgesetzt werden.  

 

Kompensationsmaßnahme für die Wachtel im Grün- oder Ackerland oder auf 

mit Gehölzen bewachsenem Land unter Mitberücksichtigung der Feldlerche 
 

Entweder  

a) Ackerbewirtschaftung ausschließlich mit aber wahlweise zwischen Som-

mer-, Wintergetreide, Luzerne, Klee-Gras und Erbsen oder  

b) selbstbegrünte Ackerbrache 

 
Bei Ackerbewirtschaftung:  

1. Anlage von 2 Aussparungsfenstern1 à 20 m² im Winter- oder Sommer-

getreide / Klee-Gras / Luzernefeld / im Erbsenfeld 

                                                 
1 Ein Aussparungsfenster ist 5 m x 4 m= 20m² groß und wird auf 2.500 m² großen Ackerteilen mit 
größerem Abstand zueinander verteilt. Der Bewirtschafter verpflichtet sich, die Sämaschine für 
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2. Die Aussparungsfenster dürfen jedes Jahr an anderer Stelle im Grund-

stück liegen. Ein Abstand von mindestens 5 m zu asphaltierten Wegen 

oder Straßen und von 50 m zu Gehölzen höher als 6 m und erhobener 

Bebauung höher 6 m ist einzuhalten. 

3. Die Ernte ist frühestens am 16.7. eines Jahres gestattet. Zwischen dem 

1.3. und 16.7. ist jede Bearbeitung in den Aussparungslücken untersagt. 

4. Der Einsatz von Pestiziden auf der Maßnahmenfläche ist untersagt. 
 

Bei selbstbegrüntem Acker oder Grünland als Brache: 
 

1. Duldung der ohne menschliches Zutun entstehenden Begrünung des 

Ackers ohne Bewirtschaftung. Jegliche Aussaat ist untersagt. Die Fläche 

ist mindestens alle 2 Jahre zwischen dem 1.8. und 28.2. zu grubbern. 

Die Fläche darf auch jährlich gegrubbert werden. Eine Bearbeitung zwi-

schen dem 1.3. und 1.8. ist untersagt. Das Grubbern darf durch eine 

Mahd ersetzt werden. Falls eine Mahd das Grubbern ersetzt, ist das 

Mahdgut unmittelbar nach der Mahd abzutransportieren. Der Einsatz von 

Pestiziden auf der Maßnahmenfläche ist untersagt.  
 

Bei Umwandlung einer mit Gehölzen bewachsenen Fläche in Offenland  

(Brache oder bewirtschaftetes Land) 

 

1. Fällung des Gehölzaufwuchses auf der Maßnahmenfläche (Entkusse-

lung) 

UND 

2. Duldung der ohne menschliches Zutun entstehenden Begrünung der 

entkusselten Fläche. Jegliche Aussaat ist untersagt. Die Fläche ist min-

destens alle 2 Jahre zwischen dem 1.8. und 28.2. von erneut aufkom-

mendem Gehölz zu befreien und zu grubbern. Gefälltes Gehölz darf auf 

der Fläche verbleiben. Die Fläche darf auch jährlich gegrubbert werden. 

Eine Bearbeitung zwischen dem 1.3. und 1.8. ist untersagt. Das Grub-

bern darf durch eine Mahd ersetzt werden. Falls eine Mahd das Grub-

bern ersetzt, ist das Mahdgut unmittelbar nach der Mahd abzutranspor-

tieren. Der Einsatz von Pestiziden auf der Maßnahmenfläche ist unter-

sagt.  

      ODER 

3. Ackerbewirtschaftung ausschließlich mit aber wahlweise zwischen Som-

mer-, Wintergetreide, Luzerne, Klee-Gras und Erbsen und Anlage von 2 

                                                                                                                                     
einige Meter anzuheben, so dass nicht gesäte Freiflächen à 20m² entstehen. Von asphaltierten 
Wegen oder Straßen sind mindestens 5 m, von Gehölzen höher als 6 m und Bebauung höher als 
6 m sind mindestens 50 m Abstand einzuhalten. 
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Aussparungsfenstern à 20 m² im Winter- oder Sommergetreide / Klee-

Gras / Luzernefeld / im Erbsenfeld. Die Aussparungsfenster dürfen jedes 

Jahr an anderer Stelle im Grundstück liegen. Ein Abstand von minde-

stens 5 m zu asphaltierten Wegen oder Straßen und von 50 m zu Gehöl-

zen höher als 6 m und erhobener Bebauung höher 6 m ist einzuhalten. 

Die Ernte ist frühestens am 16.7. eines Jahres gestattet. Zwischen dem 

1.3. und 16.7. ist jede Bearbeitung in den Aussparungslücken untersagt. 

Der Einsatz von Pestiziden auf der Maßnahmenfläche ist untersagt. 

 

 

Die gefällten Einzelgehölze können im liegenden Zustand auf der Fläche ver-

bleiben, die Fällung sollte aber nur im Ausnahmefall für Einzelgehölze ange-

wandt werden. Keine Rodung von Baumreihen. 

 

 

Anlage von Maßnahme für die Feldlerche im Grün- oder Ackerland oder auf mit 

Gehölzen bewachsenem Land 

 

Entweder  

a) Ackerbewirtschaftung mit Getreide (außer Mais) oder Raps oder  

b) selbstbegrünte Ackerbrache 

 

Bei Ackerbewirtschaftung:  

1. Im Abstand zueinander verteilte Anlage von 2 Aussparungsfenstern à 20 

m² in einem 2.500 m² großen Ackerbereich. 

2. Die Aussparungsfenster dürfen jedes Jahr an anderer Stelle im 

Grundstück liegen. Ein Abstand von mindestens 5 m zu asphaltierten 

Wegen oder Straßen und von 50 m zu Gehölzen höher als 6 m und 

erhobener Bebauung höher 6 m ist einzuhalten. 

3. Ernte frühestens am 16.7. eines Jahres gestattet. Zwischen dem 1.3. 

und 16.7. ist jede Bearbeitung in den Aussparungslücken untersagt. 

4. Der Anbau von Mais und der Einsatz von Pestiziden auf der Maßnah-

menfläche ist untersagt. 

 

Bei selbstbegrüntem Acker oder Grünland als Brache 

1. Begrünung des Ackers oder des Grünlands. Die Fläche ist mindestens 

alle 2 Jahre zwischen dem 1.8. und 28.2. zu grubbern. Die Fläche darf 

auch jährlich gegrubbert werden. Eine Bearbeitung zwischen dem 1.3. 

und 1.8. ist untersagt. Das Grubbern darf durch eine Mahd ersetzt wer-

den. Falls eine Mahd das Grubbern ersetzt, ist das Mahdgut unmittelbar 
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nach der Mahd abzutransportieren. Der Anbau von Mais und der Einsatz 

von Pestiziden auf der Maßnahmenfläche ist untersagt. 

 

Bei Umwandlung einer mit Gehölzen bewachsenen Fläche in Offenland (Brache 

oder bewirtschaftetes Land) 

 

1. Fällung und Entfernung des Gehölzaufwuchses auf der Maßnahmenflä-

che (Entkusselung) 

UND 

2. Duldung der ohne menschliches Zutun entstehenden Begrünung der 

entkusselten Fläche. Jegliche Aussaat ist untersagt. Die Fläche ist min-

destens alle 2 Jahre zwischen dem 1.8. und 28.2. von erneut aufkom-

mendem Gehölz zu befreien und zu grubbern. Gefälltes Gehölz darf auf 

der Fläche verbleiben. Die Fläche darf auch jährlich gegrubbert werden. 

Eine Bearbeitung zwischen dem 1.3. und 1.8. ist untersagt. Das Grub-

bern darf durch eine Mahd ersetzt werden. Falls eine Mahd das Grub-

bern ersetzt, ist das Mahdgut unmittelbar nach der Mahd abzutranspor-

tieren. Der Einsatz von Pestiziden auf der Maßnahmenfläche ist unter-

sagt.  

ODER 

3. Ackerbewirtschaftung ausschließlich mit aber wahlweise zwischen 

Sommer-, Wintergetreide, Luzerne, Klee-Gras und Erbsen und Anlage 

von 2 Aussparungsfenstern2 à 20 m² im Winter- oder Sommergetreide / 

Klee-Gras / Luzernefeld / im Erbsenfeld. Die Aussparungsfenster dürfen 

jedes Jahr an anderer Stelle im Grundstück liegen. Ein Abstand von min-

destens 5 m zu asphaltierten Wegen oder Straßen und von 50 m zu Ge-

hölzen höher als 6 m und erhobener Bebauung höher 6 m ist einzuhal-

ten. Die Ernte ist frühestens am 16.7. eines Jahres gestattet. Zwischen 

dem 1.3. und 16.7. ist jede Bearbeitung in den Aussparungslücken un-

tersagt. Der Anbau von Mais und der Einsatz von Pestiziden auf der 

Maßnahmenfläche ist untersagt. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Ein Aussparungsfenster ist 5 m x 4 m= 20m² groß und wird auf 2.500 m² großen Ackerteilen mit 
größerem Abstand zueinander verteilt. Der Bewirtschafter verpflichtet sich, die Sämaschine für 
einige Meter anzuheben, so dass nicht gesäte Freiflächen à 20m² entstehen. Von asphaltierten 
Wegen oder Straßen sind mindestens 5 m, von Gehölzen höher als 6 m und Bebauung höher als 
6 m sind mindestens 50 m Abstand einzuhalten. 
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Kompensationsbedarf Brutvögel Agri-Solarpark Nonnwe iler Schwarzenbach 

Revierzahl 
(Paare) 

Brutvogelart Flächen- 
bedarf m 2 

  

1 Wachtel 2.500 m2   
4 Feldlerche 10.000 m2   
1 Wachtel und 1 Feldlerchenpärchen im selben Grün- oder Ackerland 
3 verbleibende Feldlerchenpaare 7.500 m2   
 Summe  10.000 m2   

Abstand zu Gehölzen höher 5 m 50 m vereinzelt können Flächen mit Abstand 
von nur 30 m freigegeben werden 

Mindestabstand Feldlerchenfenster  
zu asphaltierten Wegen/Straßen 

5 m wegen Fuchs als Feind 

4 3 Feldlerchenfenster  
pro Pärchen 12 Fenster   

 

Durch eine Monitoring im 1. und 3. Jahr ist die Wirksamkeit nachzuweisen. 

 

 

Die beschriebenen Maßnahmen kommen jeweils auch dem als lediglich spora-

discher Nahrungsgast nachgewiesenen planungsrelevanten Rotmilan (VSchRL 

Anhang I) zugute. Die ökologische Funktion der durch die vorliegende Planung 

betroffenen Nahrungsfläche bleibt damit im räumlichen Zusammenhang weiter 

gewahrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

                                                                        Agri-Solarpark Nonnweiler- Schwarzenbach 
                                                                                                                        
 

 

 
  25 

 

9 Zusammenfassende Beurteilung nach §44 BNatSchG 

Für die betroffene Arten(-gruppe) der Vögel werden Maßnahmen dargestellt, 

welche das baubedingte Tötungsrisiko i.S.d. § 44 Abs. 1 Ziff. 1 BNatSchG ver-

meiden können. Erhebliche Störungen i.S.d. § 44 Abs. 1 Ziff. 2 BNatSchG kom-

men so ebenfalls nicht zum Tragen. Die i.S.d. § 44 Abs. 1 Ziff. 3 BNatSchG öko-

logische Funktion der vom Eingriff betroffenen geschützten Lebensstätten wird 

für die konkret betroffenen Arten mittels zu ergreifender Kompensationsmaß-

nahmen (CEF-Maßnahme) im räumlichen Zusammenhang weiter gewahrt. 

Kompensationsmaßnahmen hinsichtlich der gehölzbrütenden Arten sind mit 

Einhalten eines Mindestabstandes von 10 m von Gehölzsäumen zum anschlies-

senden Solarpark entbehrlich.  

 

Zusammenfassend ist durch die im vorliegenden artenschutzrechtlichen Fach-

beitrag beschriebenen Maßnahmen von keiner erheblichen Beeinträchtigung der 

Zugriffsverbote i.S.d. § 44 BNatSchG mehr auszugehen. Insgesamt kann damit 

festgehalten werden, dass wenn alle beschriebenen Maßnahmen rechtzeitig 

und ordnungsgemäß umgesetzt werden, es zu keiner Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Populationen kommt.  
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Legende zu den Tabellen:  

Status:  

Zur Definition der Statusangabe der Brutvögel wurden die Kriterien des “EBCC Atlas of 
Breeding Birds” (HAGEMEIJER & BLAIR 1997) in leicht veränderter Form verwendet: 
  
A:  Mögliches Brüten  
  (1)   Art während der Brutzeit in möglichem Bruthabitat beobachtet 
  (2)   singendes Männchen zur Brutzeit anwesend oder Nestrufe gehört 
B:  wahrscheinlich brütend  
  (3)   Beobachtung eines Paares in typischem Nisthabitat zur Brutzeit 
  (4)   wenigstens zweimalige Beobachtung von Revierverhalten im gleichen 

Gebiet im Abstand von mind. 1 Woche 
  (5)   Balzverhalten 
  (6)   Anfliegen des wahrscheinlichen Nistplatzes 
  (7)   Erregtes Verhalten oder Warnlaute von Altvögeln 
  (8)   Brutflecke bei Altvögeln, die in der Hand untersucht wurden 
  (9)   Nestbau,  Nistmuldendrehen oder Zimmern einer Höhle 
  
C:  sicher brütend  
  (10)  Ablenkungsverhalten oder Verleiten beobachtet 
  (11)   Besetztes Nest oder frische Eierschalen gefunden 
  (12)   Frisch geschlüpfte Junge (Nesthocker) oder Dunenjunge (Nestflüchter) 

festgestellt 
  (13)   Altvögel bei An- oder Abflug vom Nestplatz oder beim Brüten beobachtet, 

wobei die Umstände auf eine Brut schließen lassen 
  (14)   Altvögel mit Kotballen oder Futter 
  (15)   Nest mit Eiern 
  (16)   Nest mit Jungen 
  
DZ:      Durchzügler oder Rastvogel  
NG:                   (regelmäßiger) Nahrungsgast 
 

- Der Gefährdungsgrad ist definiert: 
 
0 = ausgestorben oder verschollen bzw. Bestand erloschen; 1 = vom Erlöschen bedroht; 
2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; R = sehr seltene Arten bzw. Arten mit geographischer 
Restriktion; V = Arten der Vorwarnliste, D = Datenlage unzureichend bzw. defizitär; G = 
Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt)  
 
 
Rote Liste Europa (BirdLife International 2015): 

Kategorie V: Vulnerable; Kategorie D: Declining; Kategorie S: Secure; (  ) Vorläufige 
Einschätzung 
 
 
SPEC (Species of European Conservation Concern) (BirdLife International 2015):  

SPEC-Kategorie 1: In Europa vorkommende Arten, für die weltweite Naturschutzmaß-
nahmen ergriffen werden müssen, weil ihr Status auf einer weltweiten Basis als 
“global bedroht”, “naturschutzabhängig” oder “unzureichend durch Daten doku-
mentiert” klassifiziert ist. 

SPEC-Kategorie 2: Arten, deren globale Populationen konzentriert in Europa vorkom-
men, die jedoch in Europa einen ungünstigen Naturschutzstatus haben. 

SPEC-Kategorie 3: Arten, deren globale Populationen sich nicht auf Europa konzentrie-
ren und die in Europa einen ungünstigen Naturschutzstatus haben. 
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SPEC-Kategorie 4: Arten, deren globale Populationen sich auf Europa konzentrieren und 
die einen günstigen Naturschutzstatus in Europa haben.   

W : Angabe bezieht sich auf Wintervogelbestand 
 
 
FFH-Richtlinie (92/43/EWG), Anhang II: Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem 
Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen; 
Anhang IV: streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem 
Interesse; Anhang V: Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, deren 
Entnahme aus der Natur und Nutzung Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein 
können.  
 
Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG): Regelung zum Schutz der wildlebenden Vogelarten 
und ihrer Lebensräume in der Europäischen Union und den Einrichtungen von Vogel-
schutzgebieten. 
 
BArtSchV Anlage 1 Spalte 2: national besonders geschützte Arten bzw. Spalte 3: national 
streng geschützte Arten. 
 

BNatSchG: b = besonders geschützte Arten bzw. s = streng geschützte Arten. 

 


